
Satzung  
der 

 Wilhelm-Ostwald-Gesellschaft  
zu Großbothen e.V.  

 
(in der auf der Mitgliederversammlung vom 13. März 2010 beschlossenen Fassung) 

 
1. Name, Sitz, Geschäftsjahr  
(1) Die Gesellschaft trägt den Namen: Wilhelm-Ostwald-Gesellschaft zu Großbothen 

e.V. Die Gesellschaft ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Grimma 
eingetragen.  

(2) Sitz der Gesellschaft ist Großbothen/Sachsen, Landsitz "Energie"  
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
2. Gemeinnützigkeit, Zweck, Mittelverwendung  
(1) Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.  
(2) Ausgehend vom Schaffen Wilhelm Ostwalds in Wissenschaft und Kunst sieht die 

Gesellschaft ihre Ziele und Aufgaben in der Förderung  
• der Integration von Natur-, Technik-, Sozial- und Geisteswissenschaften,  
• der Forschung zu den komplexen Zusammenhängen zwischen Natur und 

Gesellschaft,  
• der Anwendungsorientierung der Wissenschaft,  
• von Kreativität, Kommunikation und Allgemeinbildung, 
• der Herausgabe der „Mitteilungen der Wilhelm- Ostwald-Gesellschaft zu 

Großbothen e.V.“  
(3) Die Gesellschaft ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für 
satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer 
Eigenschaft als Mitglieder der Gesellschaft keine Zuwendungen aus Mitteln der 
Gesellschaft.  

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 
3. Mitgliedschaft  
(1) Mitglieder können natürliche und juristische Personen des privaten oder 

öffentlichen Rechts werden. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Über 
den Antrag entscheidet der Vorstand. Der Bescheid wird schriftlich erteilt.  

(2) Der Mitgliederbeitrag wird durch die Mitgliederversammlung festgelegt. 
Juristische Personen legen ihren Mitgliederbeitrag nach eigenem Ermessen fest. 
Von ihnen können auch andere als Geldleistungen als Beitrag anerkannt werden. 
Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.  



(3) Der Mitgliederbeitrag ist zu Beginn eines jeden Kalenderjahres bis zum Ende des 
Monats Februar bzw. anteilmäßig zum Zeitpunkt des Beitritts fällig. Bei 
Zahlungsverzug ruhen die Mitgliederrechte. Mitglieder, die mehr als zwei 
Kalenderjahre ihrer Verpflichtung zur Entrichtung des Mitgliederbeitrages nicht 
nachgekommen sind, können vom Vorstand aus der Mitgliederliste gestrichen 
werden.  

(4) Ein Mitglied kann jederzeit schriftlich seinen Austritt erklären.  
(5) Der Vorstand kann Mitglieder, die sich gesellschaftsschädigend verhalten oder 

gröblichst gegen die Ziele der Gesellschaft verstoßen, ausschließen. Das 
betroffene Mitglied kann gegen den Auschluss innerhalb von 30 Tagen nach 
Empfang des Ausschlussbescheids Beschwerde einlegen. Der Vorgang wird 
dann auf der nächsten Mitgliederversammlung vom Vorstand zur 
Beschlussfassung vorgetragen.  

 
4. Organe der Gesellschaft  
Organe der Gesellschaft sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und der 
Beirat.  
 
5. Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand in der Regel im ersten Quartal 
des auf das Geschäftsjahr folgenden Jahres mit einer Frist von sechs Wochen 
einberufen. Die Einladung der Mitglieder erfolgt schriftlich mit Tagesordnung.  
(2) Aufgaben der Mitgliederversammlung sind:  

• Entgegennahme des Tätigkeits- und des Finanzberichtes des Vorstandes  
• Beschlussfassung über die Vorhaben der Gesellschaft im Folgejahr  
• Wahl und Entlastung des Vorstandes  
• Genehmigung des Haushaltsberichtes und Festsetzung der Höhe des 

Mitgliederbeitrages  
• Ernennung von Ehrenmitgliedern  
• Änderung der Satzung und Auflösung der Gesellschaft  
• Beschlussfassung über sonstige Angelegenheiten, die vom Vorstand oder 

von Mitgliedern vorgelegt werden.  
(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Ersten Vorsitzenden oder vom Zweiten 

Vorsitzenden geleitet. Jedes Mitglied hat als Teilnehmer der 
Mitgliederversammlung eine Stimme. Beschlüsse werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Satzungsänderungen bedürfen mindestens 75% der 
Stimmen. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung wird ein Protokoll 
verfasst und vom Protokollführer unterzeichnet.  

(4) Anträge an die Mitgliederversammlung müssen spätestens drei Wochen vor der 
Versammlung beim Vorstand eingereicht werden. 



6. Vorstand  
(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus dem Ersten Vorsitzenden, dem 

Zweiten Vorsitzenden und höchstens drei Beisitzern. Der Erste Vorsitzende ist 
gleichzeitig Vorsitzender des Beirates.  

(2) Die Gesellschaft wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Ersten 
Vorsitzenden und den Zweiten Vorsitzenden vertreten. Jeder von ihnen ist 
einzelvertretungsberechtigt.   

(3) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten der Gesellschaft zuständig, soweit sie 
nicht durch die Satzung der Mitgliederversammlung zugewiesen sind. Er hat 
vor allem folgende Aufgaben:  
• Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung,  
• Rechenschaftslegung vor der Mitgliederversammlung über seine Tätigkeit 

im abgeschlossenen Geschäftsjahr,  
• Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung  
• Aufstellung eines Haushaltsplanes für das folgende Geschäftsjahr, 

Buchführung und Erstellung des Jahresberichtes  
• Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von 

Mitgliedern  
(4) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei 

Jahren gewählt, er bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Scheidet ein 
Vorstandsmitglied während der Amtsperiode aus, so bestimmt der Vorstand ein 
Ersatzmitglied für die Dauer seiner Amtsperiode.  

(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, 
die vom ersten Vorsitzenden mindestens einmal im Jahr einberufen werden. 
Beschlüsse können auch auf schriftlichem Wege gefasst werden. Dabei ist 
Einstimmigkeit Voraussetzung.  

 
7. Beirat  
Der Beirat berät den Vorstand.  
Der Beirat umfasst neben dem Vorsitzenden mindestens vier Mitglieder, die 
gleichzeitig Mitglieder der Gesellschaft sind und von der Mitgliederversammlung 
auf die Dauer von zwei Jahren gewählt werden.  
Der Vorstand kann weitere Persönlichkeiten bis zum Ende der jeweils laufenden 
Wahlperiode in den Beirat berufen. 
 
 
 
 
 



8. Auflösung der Gesellschaft  
(1) Die Auflösung der Gesellschaft kann nur in einer Mitgliederversammlung mit 

mindestens 75% der Stimmen beschlossen werden.  
(2) Sofern die Mitgliederversammlung keinen anderen Beschluss fasst, ist der erste 

Vorsitzende vertretungsberechtigter Liquidator.  
(3) Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen der Gesellschaft, nach Abzug eventuell vorhandener 
Verbindlichkeiten, an eine Person des öffentlichen Rechts oder an eine andere 
steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für Wissenschaft und 
Kultur.  

 

Großbothen, den 13. 03. 2010 

 

Die Mitgliederversammlung gibt ihre Zustimmung, dass Auflagen zur Änderung 
durch den Rechtspfleger des Amtsgerichtes durch den Vorstand geändert werden 
können. 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


